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I. Amtlicher Teil

Dritte Verordnung zur Änderung der Leistungsbewertungsverordnung

Vom 25. Juni 2018

Aufgrund des § 69 Nummer 3 Buchstabe b und c des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 
(GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch Gesetz vom 20. April 2017 (GVOBl. M-V S. 66) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: 

Artikel 1

Die Leistungsbewertungsverordnung vom 30. April 2014 (Mittl.bl. 
BM M-V S. 110, 407), die zuletzt durch die Verordnung vom  
12. September 2016 (Mittl.bl. BM M-V S. 270) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 4 wird wie folgt geändert: 

	 a)	 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

		�  „Auf Beschluss der Lehrerkonferenz kann ausnahmsweise 
in Fächern, die einstündig unterrichtet werden, sowie im 
Wahlpflichtunterricht eine Mindestzahl von zwei Noten 
für sonstige Leistungen für jedes Schulhalbjahr festgesetzt 
werden; eine solche Ausnahmeregelung ist entsprechend 
zu begründen und zu protokollieren.“

	 b)	 Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

		�  „Wenn die erste Stelle nach dem Komma fünf beträgt, 
kann durch die Lehrkraft unter Berücksichtigung der Lern-
entwicklung der Schülerin oder des Schülers abgerundet 
werden.“

2.	 In § 5 Absatz 2 wird Satz 2 aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2018 in Kraft.

Schwerin, den 25. Juni 2018

Die Ministerin für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Birgit Hesse
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Artikel 1

Die Schulentwicklungsplanungsverordnung berufliche Schulen 
vom 11.  Dezember  2012 (Mittl.bl. BM M-V S.1033) wird wie 
folgt geändert:

1.	� In § 1 Absatz 5 Satz 3 werden die Wörter „unteren Schulbe-
hörden“ durch die Wörter „oberste Schulbehörde“ ersetzt.

2. 	 § 2 wird wie folgt geändert:

	 a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

		�  „(1) Die Schulentwicklungspläne gelten für einen Pla-
nungszeitraum vom Beginn des Schuljahres 2013/2014 
bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021.“ 

	 b)	 In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „weitere“ gestrichen.

3.	 In § 3 Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe „1“ gestrichen.

4. 	 § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Nummer 1 Satz 1 wird die Angabe „Anlage 2“ durch 
die Wörter „Anlage 1 und Anlage 2 der Berufliche Schu-
len Organisationsverordnung“ ersetzt.

	 b)	 Nummer 10 Satz 2 wird aufgehoben.

	 c)	 In Nummer 17 wird die Angabe „1“ gestrichen.

5.	 § 5 wird wie folgt gefasst:

	 „Die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung.“

6. 	� In § 6 wird die Angabe „31. Juli 2018“ durch die Angabe  
„31. Juli 2021“ ersetzt.

7.	� In der Überschrift der Anlage 1 wird hinter dem Wort „Anla-
ge“ die Angabe „1“ gestrichen.

8.	 Anlage 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft.

Erste Verordnung zur Änderung der 
Schulentwicklungsplanungsverordnung berufliche Schulen

Vom 25. Juni 2018

Aufgrund des § 107 Absatz 8 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 
2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GVOBl. M-V S. 172, 173) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Schwerin, den 25. Juni 2018

Die Ministerin für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Birgit Hesse
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Artikel 1

Die Sozialassistenz – Höhere Berufsfachschulverordnung vom 
11. Dezember 2012 (Mittl.bl. BM M-V S. 1067), die durch die 
Verordnung vom 31. August 2016 (Mittl.bl. BM M-V S. 213) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.	 § 3 Absatz 2 Satz 1wird wie folgt gefasst:

	� „Voraussetzung für die Zulassung zum Bildungsgang Sozial
assistenz ist die Mittlere Reife oder eine gleichwertige Schul-
ausbildung.“

2. 	 § 5 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	� „Unter Verwendung des die Aufnahmevoraussetzungen nach-
weisenden Zeugnisses sind die Plätze nach der Reihenfolge 
der Durchschnittsnoten der Fächer Deutsch, Sport, Mathema-
tik, Fremdsprache, Musik und Kunsterziehung zu vergeben.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Zweite Verordnung zur Änderung der Sozialassistenz – 
Höhere Berufsfachschulverordnung 

Vom 25. Juni 2018

Aufgrund § 30 Nummer  2 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 
2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GVOBl. M-V S. 172, 173) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Schwerin, den 25. Juni 2018

Die Ministerin für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Birgit Hesse
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